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1017 Wie n 

Auf die schriftliche Anfrage der Abgeordneten Arnold Grabner und Genos
sen vom 27. September 1989, Nr. 4237/J, betreffend Kostenpflichtigkeit 
von Untersuchungen Zuckerkranker bei der Verlängerung der Gültigkeit von 
Führerscheinen, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Mangels näherer Darstellung, wofür die in der Anfrage genannten Kosten 
im einzelnen erwachsen, kann nicht beurteilt werden, ob darin auch Abga
ben enthalten sind, deren Vollziehung meinem Ressort obliegt. Soweit 
dies nicht der Fall ist, wird im übrigen durch die Fragen, ob sich 
zuckerkranke Führerscheinbesitzer in gewissen Zeitabständen einer ko~ 
stenpflichtigen Untersuchung unterziehen müssen bzw. ob es möglich ist, 
diese Kosten zu beseitigen oder auf die Sozialversicherung zu überwäl
zen, die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Finanzen in keiner 
Weise berührt. 

In Anbetracht dieser Umstände ersuche ich dafür um Verständnis, daß mir 
die Beantwortung der gestellten Fragen nicht möglich ist. 
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